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Zusammenfassung

Eine neue Approbationsordnung sollte vor allem fol-
gende Aufgaben erfüllen :

Eine Verstärkung der praktischen Ausbildung, um
die praktischen Fähigkeiten der Studierenden zu
verbessern
Eine mäßige Senkung der Zulassungszahlen - wobei
Bedarfsgesichtspunkte keinerlei Rolle spielen und
auch nicht spielen dürfen. Der Bedarf an Arzten ist
eine nicht exakt bestimmbare Zahl und hängt ent-
scheidend davon ab, wieviel die Bevölkerung für die
Gesundheitworsorge und -fürsorge zu bezahlen be-
reit ist. Es besteht aber kein Zweifel daran, daß ein
Übermaß an Arzten das gesamte Finanzierungssy-
stem der Gesundheitspolitik zu sprengen vennag.

Die Frage der Zulassungszahl und ihrer Bestimmung
spielt im Moment eine sehr wichtige Rolle. Entspre-
chende Analysen und Vorschläge liir das methodische
Vorgehen werden in dieser Arbeit beschrieben. Die
Frage der Prtifungen und der Prü,firngsstrukturen sind in
dieser Zusammenstellung nicht enthalten (s. dazu Har-
degg et al. 1995).

Im Dezember 1995 wurde ein Bund-Länder-Entwurf für
eine neue Approbationsordnung vorgelegt, der auf meh-
reren richtungsweisenden Beschlüssen des Bundesrates
basiert. Diese beinhalten eine stärkere praktische Aus-
richtung schon zu Beginn der Ausbildung, insbesondere
durch eine slärkere Verzahnung von Klinik und Vorkli-
nik und ein frühzeitiges Angebot fücherübergreifenden
Unterrichts. Dieser Entwurf fand unter anderem Zu-
stimmung - mit teilweisen Einschränkungen - bei den
Sozial- und Kultusministem der Länder.
Der Entwurf wurde vom ordentlichen Medizinischen
Fakultätentag (MFT) aln7./8. Juni 1996 in Leipzig und
auf einem außerordentlichen Fakultätentag arn 26. No-
vember 1996 in Mainz abgelehnt und zwar irn wesentli-
chen wegen der Reduktion der Vorlesungsslunden zu-
gunsten des sog. Kleingruppenunterrichts insbesondere
am Patienten. Dabei spielte die Frage, ob der erste Stu-
dienabschnitt auf zwei Jahre oder zweieinlmlb Jahre
angesetzt werden sollte, keine so wesentliche Rolle.
hn September 1996 wurden von einer vom MFT in
Leipzig eingesetzten sog. Präsidialkornrnission
,,Empfehlungen zur Anderung der Approbationsord-
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Summary

Primarily a new Approbationsordnung (AAppO) should
have the following functions:

- an intensification ofthe practical training to enhan-
ce the practical abilities ofthe students
a moderate lowering of the number of permitted
students - at which the requirement-aspects do not
and must not play any role. The demand for physi-
cians is a nurnber which cannot be exactly deter-
mined. It depends crucially on how much the popu-
lation is ready to pay for health care and public
health services. Yet there can be no doubt tlnt an
excess of physicians rnight possibly be beyond the
scope of the whole financial systern of Public Health
policy.

The problern of the number of perrnitted students and its
detennination currently plays a very important role.
Corresponding analyses and suggestions for the rnetho-
dical procedures are being described in this work. The
problern of exarninalions and their stmctures are not
included in this survey (refer to: Hardegg et al. 1995).

nung für Arzte" vorgelegt, die im Januar 1997 noch
ergänzt wurden.
Die vorliegende Arbeit bezieht sich im wesentlichen auf
den Aspekt des personellen Unterrichtsaufuandes pro
Student - ausgedrückt in dem sogenannten Curricular-
nonnwert (CNW) - und auf die Frage einer ausreichend
genauen Bestiuunung der patieutenbezogenen Kapazität
im zweiten klinischen Studienabschnitt.

Im Laufe des Jahres 1995 wurde der Verwaltungsaus-
schuß der ZVS offiziell vom Bundesministerium für
Gesundheit darüber inforrniert, daß die Rechtsgrundla-
gen irn Studiengang Medizin durch eine neue Approba-
tionsordnung verändert werden soll. Der Verwaltungs-
ausschuß hat auf seiner Sitzung aln 20.09.1995 die
zuständigen Grernien der ZVS gebeten eine Stellung-
nahrne zu den Vorstellungen des Bund-Länder-
Entwurfs (Dezember 1995) zu erarbeiten.
Aus einem reinen Mißverständnis heraus ereab diese
Überprülhng einen CNW von 12,2, woraufhirider Ver-
waltungsausschuß, der diesen CNW - völlig zu recht -
ftir zu hoch erachtet. arn 25.02.1997 dern Unteraus-
schuß,,Kapazitäts-verordnung" empfohlen hat,,,...die
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engen Beschränkungen irn Hinblick auf die Vorgabe der
Gruppengrößen nochrnals zu überprüfen."
Fälschlicherweise wurde für den Unterricht am Kran-
kenbett eine personalbezogene Gruppengröße von 3

eingesetzt, anstatt dem korrekten Wert von 5. Es wurde
hier der personalbezogene Parameter mit dem patien-
tenbezogenen venrechselt. Dieses Vorgehen führt zu
einer Erhöhung des Curricularnormwertes, die dem
Gebot der erschöpfenden Nutzung eindeutig wider-
spricht. Eine korrekte Berechnung unter Einbeziehung
weiterer Faktoren und Überlegungen ergibt einen CNW
von 8,7; mit einem solchen Curricularnormwert wären
viele Mängel der bisherigen Ausbildungsstnrktur zu
beseitigen.
Im Vergleich zur 7. Anderungwerordnung der Appro-
bationsordnung vom 21.12.1989 würde ein solcher Wert
eine etwa 2DoÄige Senkung der Zulassungszahlen nach
sich ziehen. Dieses wurde allgemein als politisch durch-
setzbar angesehen.

Da es nicht möglich war, zwischen den Vorschlägen des
Bund-Länder-Entwurfs und der Präsidialkommission
der Medizinischen Fakultiiten eine zufriedenstellende
Übereinstimmung heranstellen, hat das Bundesministe-
rium für Gesundheit (BMG) nach weiteren Besprechun-
gen am 24.03.1997 ein sogenanntes ,,Eckdaten-Papier"
veröffentlicht, das man als möglichen Kornpromiß zwi-
schen den divergierenden Auffassungen ansehen kann.
Im Hinblick auf die Vorstellungen des Verwaltungsaus-
schusses der ZVS wurde in diesem Eckdaten-Papier
nahezu vollstilndig auf Zahlenwerte jeglicher Art ver-
zichtet. Es wurden weder Stundenzahlen noch Grup-
pengrößen angegeben - wie im übrigen auch beim 2.
Entwurf der Präsidialkornmission vorn Januar 1997. Die
einzigen Zahlenangaben, die in diesem Papier noch
veöleiben, sind die patientenkzogenen Gruppengrößen
2 und 6 beim Unterricht am Krankenbett.
Es muß eines deutlich festgestellt werden:
Ohne entsprechende Zahlenwerte ist nach gegenwärti-
gem Recht keine eindeutige Kapazitätsbestimmung -
und zwar weder personal- noch patientenbezogen -
möglich.
Das heißt, weder beim sogenannten Eckdaten-Papier
des BMG noch beirn Entwurf der Präsidialkomrnission
kann derzeit der Curricularnonnwert und die patienten-
bezogene Kapazitlit - und damit die Zulassungszahl -
ausreichend exakt bestimmt werden.

Legt man nun die gleichen methodischen Kriterien wie
beim Bund-Länder-Entwurf an - ein nach mehr als 20
Jahren gerichtsfestes und ausgefeiltes Verfahren zur
Bestimmung der Kapazitlit - führt der September-
Entwurf der Präsidialkommission für die ersten 4 Stu-
dienjalre zu einem CNW von 4,8. Dies würde gegen-
über dem jetzigen Curricularnormwent von 7,27 eine
Verminderung von einem Drittel bedeuten, was zur
Folge hätte - da nur nach diesem Wert die Zulassungs-
zahl bestimmt wird - daß diese um 50%o erhöht werden
mtißte. Gleichwertige Ergebnisse resultieren bei der
Berechnung der patientenbezogenen Kapazität. Daß
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eine solche Auswirkung sämtliche Refonnbestrebungen
zunichte machen würde, ist sicherlich unbestritten.

Die MFT-Kommission - dieses wohl erkennend -
machte den Vorschlag, die Kapazitätsberechnung an-
hand von definierten Studienplätzen in den beiden
praktischen Jahren festzulegen. Dabei ist vorgesehen,
daß die Studierenden mindestens ein Jahr von diesen
beiden Jahren an einem Universitätsklinikum studieren
müssen und daß pro Student 8 tagesbelegte Betten als
Maximum vorzusehen sind.
Derartige Festlegungen könnten durchaus getroffen
werden; es ist aber füglichst zu bezweifeln, daß sie
gerichtsfest sind, und zwar aus folgenden Grunden:
l. Einen Engpaß zwischen dem 5. und 6. Studienjahr

zu legen, führt mit Sicherheit zu Teilzulassungen für
die ersten 4. Studienjahre. Auf die gegenwärtige
rechtliche Situation mit Teilzulassungen für die er-
sten zwei Jahre wird hingewiesen. Für die ersten 4
Jalre existieren jedoch keine konkreten Vorschrif-
ten. die zu einer gleichmäßigen und erschöpfenden
Nutzung, wie es das Bundewerfassungsgerichts vor-
schreibt, führen könnten. D.h. für den Eingangsbe-
reich des Medizinstudiums und den zweiten Teil bis
zum Ende des 4. Studienjahres besteht keine
Grundlage für eine Bestimrnung der erschöpfenden
Nutzung!

2. Der Ansatz von 8 tagesbeleglen Betten pro Student
führt nach allen Erfahrungen zu einer Verringerung
des praktischen Lehrerfolgs; es sollten mindestens
l2-15 Betten als Richtwert angesetzt werden.

Es ist an sich nicht überzeugend, warum die Präsidial-
kommission auf der zweijährigen Praktischen Ausbil-
dung entsprechend dem gegenwärtigen,,Praktischen
Jahr" beharrt. Hier müssen Überlegungen vorliegen, die
sachlich nur schwer begründbar sind.

Die Präsidialkommission verzichtet in ihrern Entwurf
völlig auf eine personalbezogene Kapazitätsbestim-
mung. Sie will sich viehnehr auf eine patientenbezoge-
ne Kapazität der beiden Praktischen Jahre stützen.
Eine ;lersonalbezogene Kapazitätsbestimmung, even-
tuell auch nur als Überprüfungstatbestand ist in
jedem Falle unerläßtich, besonders flir den vorklini-
schen Studienabschnitt.
Es ist unsinnig zu glauben, daß man ohne eine Perso-
nalbedarfsbestimmung einen vernünftigen Unterrichts-
aufbau gewährleisten kann. Man könnte sich natürlich
vorstellen, daß tatsächlich der patientenbezogene Para-
meter so bestirnmend ist, daß man auf den personalbe-
zogenen keine Rücksicht melu nehmen kann; aber dann
mtißte man gegebenenfalls auch daran denken, daß der
Personalbestand reduziert werden müßte.

In den Bestimmungen bezüglich des Praktischen Jahres
liegl auch der entscheidende Unterschied zwischen dem
Eckdaten-Papier des BMG und dem Entwurf der Präsi-
dialkommission. Während erstere eine einjährige Prak-
tische Ausbildung an Universitiltskliniken und Akade-
mischen Lehrkrankenhäusern vorsieht, geht die Präsi-
dialkommission von einer zweijährigen Praktischen
Ausbildung aus.
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Bei den Beratungen über den Bund-Länder-Entwurf
wurde bereits früher die Frage einer Enreiterung des
Praktischen Jahres eingehend überprüft. Aus verschie-
denen Gründen einigte man sich auf ein zusätzliches
halbes Jahr; ein höherer Zeitanteil wurde verworfen.
Für dieses halbe Jalu waren die sogenannten Block-
praktika ($ 2 Abs. 3) eingeführt worden.
Eine weitere wesentlich Unterscheidung zwischen den
beiden verschiedenen Vorschlägen ist die, daß die
praktische Ausbildung beim Entwurf der Kommission
erst ab dem 3. Studienjahr (also dem 6. Semester) statt-
finden soll.
Das späte Einsetzen der praktischen Ausbildung wider-
spricht allerdings allen, auch ausländischen Erfahrun-
gen.

Es dürfte allgemein anerkannt sein, daß die besten Er-
gebnisse eines Medizinstudiums dann erreicht werden,
wenn die theoretischen Elemente der Ausbildung in
Verbindung mit der praktischen Anschauung gelehrt
rverden. Ebenso wie klinisch-praktische Studieninhalte
bereits im l. Studienabschnitt integriert werden, sollen
die theoretischen Grundlagen auch in den klinischen
Studienabschnitten vermittelt werden.
Neben dieser vertikalen Verzahnung wird im Konzept
des Bund-Länder-Entwurfs aber auch eine horizontale
Verzahnung angestrebt. D.h. die Fächer. die zur glei-
chen Zeit stattfinden, rnüssen miteinander kommunizie-
ren; hier lagen leider noch keine quantitativen Anwei-
sungen vor.

Eine weiteres wichtiges Unterscheidungsrnerkmal zwi-
schen dem Eckdaten-Papier und dern MFT-Entwurf ist
der Anteil des Untenichts in kleinen Gnrppen. Wäh-
rend irn Bund-Länder-Entwurf das Verhältnis zwischen
Vorlesungen und Kleingruppenunterricht (Serninare,
Praktika, Unterricht am Krankenbett, Blockpraktika
und Gegenstandsbezogene Studiengruppen) etwa l/3 zu
2/3 beträgl, bevorzugt das Konzept der Präsidialkorn-
mission deutlich die Veranstaltungsart Vorlesungen;
das Verhältnis liegt hier bei etwa 50%.
Um es deutlich herauszustellen: Vorlesungen sind ein
unverzichtbarer und wichtiger Bestandteil des Medizin-
studiums.
Da die Gesamtzahl der Untenichtsstunden niclrt erhöht
werden kann und darf, mS, wenn der Kleingrup-
penunterricht verstärkt werden soll - und darnit ein
höherer CNW resultieren würde - die Anzahl der Vorle-
sungsstunden verringert werden. Dadurch wird auch der
Unterschied zwischen dem CNW des Bund-Länder-
Entwurfs (8,7) und deur der MFT-Komrnission (4,8)
verständlich.
Im übrigen sind die Ausbildungsziele und -inhalte der
beiden Entwürfe sehr ähulich.
Es ist insgesarnt gesehen auch nicht so entscheidend,
inwieweit die inhaltliche Gestaltung des Studienganges
imerlnlb der einzelnen Medizinischen Fakultäten von-
einander abweichen. Jede Medizinische Fakultät hat
ausdrücklich das Recht ilre eigenen Vorstellungen
bezüglich des Ablaufs durchzusetzen.
Entscheidend wichtig ist aber die allgemeine Feslset-
zung der Art der Unterrichtweranstaltungen und der
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jeweiligen Teilnehmerzahl in einer bestimmten Veran-
staltungsart.

Welcher CNW resultiert aus den
verschiedenen Entwtlrfen zur

neuen AAppo?

7. Novelle Bund-Länder- MFT-Entwurf

Entwurf

Aus den oben dargestellten Curricularnormwerten wür-
den sich folgende Auswirkungen auf die Zulassungszahl
ergeben:

Zulassunsszahl
Bund-Länder-
Entwurf

Senkung um20%o

MFT-Entwur{ Erhöhung um etwa 40olo
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